
© Österreichisches Rotes Kreuz   

 
 
 
 
 
 

Informationsblatt 
 

Arbeitszeitregelungen nach dem Hausbetreuungsgesetz 
 
 
 

• In zwei aufeinander folgenden Wochen darf die Arbeitszeit einschließlich der 
Arbeitsbereitschaft 128 Stunden nicht überschreiten. 

 
 

• Über diese Höchstgrenze hinausgehende Zeiten der Arbeitsbereitschaft, die die 
Betreuungskraft vereinbarungsgemäß in ihrem Wohnraum oder in näherer häuslicher 
Umgebung verbringt und während der sie im übrigen frei über ihre Zeit verfügen kann, 
gelten nicht als Arbeitszeit im Sinne dieses Bundesgesetztes. 

 
 

• Die tägliche Arbeitszeit ist durch Ruhepausen von insgesamt mindestens drei Stunden 
zu unterbrechen. Davon sind mindestens zwei Ruhepausen von 30 Minuten 
ununterbrochen zu gewähren. Für diese Zeit darf auch keine Arbeitsbereitschaft 
vereinbart werden. 

 
 

• Für die restlichen 21 Stunden kann Arbeitsbereitschaft vereinbart werden. Tatsächliche 
Arbeitseinsätze dürfen jedoch nur während höchstens 11 Stunden pro Tag erfolgen. 

 
 

• Nach einer Arbeitsperiode von höchstens 14 Tagen muss eine durchgehende Freizeit 
von mindestens der gleichen Dauer gewährt werden (14 Tage Arbeit, 14 Tage frei oder 
7 Tage Arbeit, 7 Tage frei, etc). 

 
 

• Die vereinbarte Arbeitszeit muss mindestens 48 Stunden pro Woche betragen. 
 
 

• Die Betreuungskraft muss für die Dauer der Arbeitsperiode in die Hausgemeinschaft 
der zu betreuenden Person aufgenommen werden (Wohnraum und volle Verpflegung). 

 
 

• Da eine einzelne Arbeitsperiode mit höchstens 14 Tagen begrenzt ist, müssen für eine 
durchgehende Betreuung durch Arbeitnehmer Arbeitsverhältnisse mit mindestens zwei 
Betreuungskräften abgeschlossen werden.  

 


